
Zeugnisformen und -muster für Grundschule und Sekundarstufe I ab 2018          Stand 18.12.2018 

 

MBWK-Notenzeugnis  
mit freiem Text  

oder überfachlichem 
Kompetenzraster 

MBWK-Notenzeugnis 
nach Spalte 1 

+ fachbezogenes 
Kompetenzraster 

MBWK-Berichtszeugnis 
ohne Noten 

Eigenes 
Berichtszeugnis  

ohne Noten 

SuS mit  
Förderbedarf  
in Inklusion 

1 - 2 nein nein 

In 1.1 Gespräch statt Zeugnis 
möglich (GrVO §6 Abs. 2) 

SK-Beschluss notwendig  
 

MBWK-Vorlage 
 

vgl. Pkt. 1 letzter Satz im Erlass 
„Zeugnisse in der Grundschule 

und Schulübergangsempfehlung“ 
Anlage 1 

nein 

Der Förderschwerpunkt  
L oder GE  

ist im Zeugniskopf 
aufzuführen 

ZVO §5 Abs. 1 Satz 1 
 

„Individuelle Noten sind 
nicht zulässig.“ 
Mail von III 31 vom 

14.11.2018 
 

Zieldifferente  
Beurteilungen auf Basis 

eines Förderplans 
erfolgen grundsätzlich 

in Berichtsform.  
ZVO §5 Abs. 3 + Mail von III 

31 vom 14.11.2018 
 

ABER 
 

Zielgleiche Beurtei-
lungen (i.d.R. einzelne 

Fächer) können mit Note 
beurteilt werden. Die 

Noten müssen auf den 
Anforderungen der 
besuchten Schulart 
basieren und mit der 

Fußnote („In den 
gekennzeichneten 

Fächern…“) auf dem 
Zeugnis der besuchten 

Jahrgangsstufe ge-
kennzeichnet werden. 
ZVO §5 Abs. 1 Satz 2 ff. 

3 - 4 

GrVO §6 Abs. 3 Satz 1 
 

MBWK-Vorlage 
vgl. Pkt. 2 Satz 2 im Erlass 

„Zeugnisse in der Grundschule und 
Schulübergangsempfehlung“ 
Anlage 2 oder 2a (K-Raster) 

GrVO §6 Abs. 3 Satz 2  
SK-Beschluss notwendig 

 

MBWK-Vorlage 
vgl. Pkt. 2 Satz 3 im Erlass 

„Zeugnisse in der Grundschule 
und Schulübergangsempfehlung“ 

Anlage 3 oder 3a (K-Raster) 

GrVO §6 Abs. 3 Satz 3 
SK-Beschluss notwendig 

 

MBWK-Vorlage 
vgl. Pkt. 2 Satz 4 im Erlass 

„Zeugnisse in der Grundschule 
und Schulübergangsempfehlung“ 

Anlage 4 

GrVO §6 Abs. 3 Satz 3 
SK-Beschluss notwendig  

 

möglich 
 

vgl. Pkt. 2 Satz 4 ff. im Erlass 
„Zeugnisse in der Grundschule 

und Schulübergangsempfehlung“ 
Anzeige bei Schulaufsicht nötig 

5 - 7 

GemVO §7 Abs. 3 Satz 1 
 

MBWK-Vorlage 
vgl. Pkt. 1 a) im Erlass „Zeugnisse 
in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 an 

Gemeinschaftsschulen“  

Anlage 1+2* (+ Anlage 3) oder 

 (+ eigenes K-Raster nach ZVO) 

GemVO §7 Abs. 3 Satz 2 
SK-Beschluss notwendig 

 

MBWK-Vorlage 
vgl. Pkt. 1 b) im Erlass „Zeugnisse 
in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 

an Gemeinschaftsschulen“ 
Anlage 1+2 (+ Anlage 3)  

+ Anlage 4  

GemVO §7 Abs. 3 Satz 3  
SK-Beschluss notwendig 

 
 

MBWK-Vorlage 
vgl. Pkt. 1 c) im Erlass „Zeugnisse 
in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 

an Gemeinschaftsschulen“ 
Anlage 4 

GemVO §7 Abs. 3 Satz 3  
SK-Beschluss notwendig 

 

möglich 
vgl. Pkt. 1 c) im Erlass „Zeugnisse 
in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 

an Gemeinschaftsschulen“ 

8 - 10 

GemVO §7 Abs. 3 Satz 5 
 

MBWK-Vorlage 
vgl. Pkt. 2 im Erlass „Zeugnisse in 
den Jahrgangsstufen 5 bis 10 an 

Gemeinschaftsschulen“  
Anlage 5* (+ Anlage 3) oder 

 (+ eigenes K-Raster nach ZVO) 

nein nein nein 

( ) = nicht verbindlich, optional zu verwenden * Hinweis auf Text statt Kompetenzraster ist ins Formular einzupflegen!              Helge Daugs, Schulamt in der Hansestadt Lübeck 


